
Muster für eine Eigenständigkeitserklärung  
 

 
Hiermit versichere ich, ______________ (Name) __________ (Matrikelnummer), die 
vorgelegte Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe Dritter sowie ohne die 
Hinzuziehung nicht offengelegter und insbesondere nicht zugelassener Hilfsmittel angefertigt 
zu haben. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde 
vorgelegen und wurde auch von keiner anderen Prüfungsbehörde bereits als Teil einer 
Prüfung angenommen. 
 
Die Stellen der Arbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen 
wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, 
Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet. 
 
Mir ist insbesondere bewusst, dass die Nutzung künstlicher Intelligenz verboten ist, sofern 
diese nicht ausdrücklich als Hilfsmittel von dem Prüfungsleiter bzw. der Prüfungsleiterin 
zugelassen wurde. Dies gilt insbesondere für Chatbots (insbesondere ChatGPT) bzw. 
allgemein solche Programme, die anstelle meiner Person die Aufgabenstellung der Prüfung 
bzw. Teile derselben bearbeiten könnten. 
 
Des Weiteren ist mir bekannt, dass die gemeinsame Bearbeitung der Aufgabenstellung mit 
anderen Personen in einem Raum oder mithilfe sozialer Medien eine unzulässige Hilfe Dritter 
im o.g. Sinne darstellt, wenn nicht ausdrücklich Gruppenarbeit vorgesehen ist. Jeder 
Austausch mit anderen Personen mit Ausnahme von Prüfenden und Aufsichtführenden 
während der Prüfungszeit über Aufbau oder Inhalte der Prüfung oder Informationen (z.B. 
Quellen) ist unzulässig. Gleiches gilt für den Versuch der jeweiligen Handlung. 
 
 
Verstöße gegen die o.g. Regeln sind als Täuschung bzw. Täuschungsversuch zu qualifizieren 
und führen zu einer Bewertung der Prüfung mit „nicht bestanden“. 
 
 
 
 
 
 
_______________________    ______________________________ 
Ort, Datum      Eigenhändige Unterschrift 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) 
§ 16 Folgen eines verspäteten Rücktritts, Täuschung, Ordnungsverstoß, Ausschluss 
von der Prüfung  

(2) 1 Bei einem Täuschungsversuch oder dem Versuch, das Ergebnis einer Prüfung durch 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
 
2 Als Versuch i. S. d. Satz 1 gilt bereits der Besitz nicht zugelassener Hilfsmittel während 
oder nach Ausgabe der Prüfungsunterlagen. 
 
3 Das Prüfungsamt führt ein Verzeichnis der zu Prüfenden, die wegen Täuschung eine 
Prüfung nicht bestanden haben. 


